
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/8/31 7Ob148/05y
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 Veröffentlicht am 31.08.2005

Norm

ZPO §228

ElWOG §21

Rechtssatz

Bei einer Feststellungsklage zur Überprüfung der anzuwendenden Berechnungsmethode für das zwischen den

Streitteilen bestehende Dauerschuldverhältnis (Netznutzungsvertrag für Elektrizität) gemäß § 21 Abs 2 und 3 ElWOG ist

das diesbezügliche Feststellungsintersse zu bejahen.
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